
Gebührentabelle

Vorbemerkung

Die üblichen Gebühren der Vertragsverwaltung sind bereits in den Beitrag einkalkuliert. Die Grundeigentümer-

Versicherung VVaG (GEV) verlangt darüber hinaus lediglich dann zusätzliche Gebühren, wenn dies gesetzlich so 

vorgesehen ist (z. B. im Verzugsfalle oder bei Schadenersatzforderungen) oder bei vertraglichen Neben- oder Son-

derleistungen mit erheblichem Aufwand.

Nachfolgend ist der Betrag genannt, der dem Leistungsschuldner in Rechnung gestellt wird

Den Barzahlungspreis entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, Angebot oder Versicherungsschein. Der Teilzahlungspreis 

errechnet sich aus dem Barzahlungspreis multipliziert mit dem oben genannten Faktor je nach Zahlungsweise. Der 

Betrag einer Teilzahlung ergibt sich aus dem Teilzahlungspreis dividiert durch die Ratenanzahl. Je nach gewählter 

Zahlungsweise ist die Fälligkeit der erste Tag eines Kalenderhalbjahres, eines Kalenderquartals bzw. eines Monats. 

Weitere wichtige Informationen (z. B. zu Ihrem Widerrufsrecht) finden Sie in Ihrem Produktinformationsblatt sowie in 

der Kundeninformation.

Gebühren bei Zahlungsverzug und Fristversäumnissen

Zahlungserinnerung   3,00 ¡

Mahnung gemäß § 38 VVG 10,00 ¡

Information eines Realgläubigers über Mahnung (§ 142 Abs. 1 VVG) 10,00 ¡

Nicht eingelöste Lastschrift 10,00 ¡

Geschäftsgebühr bei Rücktritt der GEV infolge Nichtzahlung der
Erstprämie gemäß § 39 VVG i. V. m. § 37 VVG 30,00 ¡

Gebühren für Sonderleistungen 

Zweitausfertigung von Versicherungsscheinen/Nachträgen gemäß § 3 Abs. 3 VVG  2,00 ¡

Abschriften/Kopien von Vertragsunterlagen gemäß § 3 Abs. 4 VVG 5,00 ¡

Bestätigung der Beitragszahlung  3,00 ¡

Zweitschrift von Beitragsrechnungen 3,00 ¡

Ratenzahlungszuschläge

Zahlungsweise Ratenzuschlag Faktor Ratenanzahl eff. Jahreszins

halbjährlich 3 % p. a. 1,03   2  12,75 %

vierteljährlich 5 % p. a. 1,05   4  14,10 %

monatlich 5 % p. a. 1,05 12  11,35 %

Pauschalierter Schadenersatz

pauschale Verwaltungskosten für die außergerichtliche Bearbeitung 
von Schadenersatzforderungen der GEV wegen Vertragsverletzungen 50,00 ¡


